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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Eine parlamentarische Initiative Minder (parteilos, SH) forderte, dass der
Schweizerpsalm nach Widmer und Zwyssig als offizielle Landeshymne der Schweiz
gesetzlich festgesetzt werden soll. Damit könne der finale Entscheid über eine
mögliche Änderung der Nationalhymne sowie deren Legitimation demokratischer
gestaltet werden, denn die Kompetenz für eine Änderung der Nationalhymne würde so
nicht mehr beim Bundesrat, sondern bei der Bundesversammlung und via
Referendumsoption bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern liegen. Die
Diskussion über die Zuständigkeit für die Festlegung der Schweizerischen Landeshymne
war einerseits bereits 2013 durch einen von der SGG lancierten Wettbewerb zur
Erneuerung der Nationalyhmne angestossen worden. Folglich war für Minder
beunruhigend, dass an der 1. August-Feier 2018 auf dem Rütli neben dem
«Schweizerpsalm» eine weitere, inoffizielle Hymne gesungen wurde. Andererseits trug
Unmut über die Tatsache, dass der Bundesrat 1981 eigenmächtig den «Schweizerpsalm»
zur Nationalhymne der Eidgenossenschaft erklärt hatte, zu Minders Anliegen bei.
Jene Entscheidung von 1981 hat unterdessen die WBK-SR dazu veranlasst, in der
Vorprüfung kein Folgegeben zu beantragen, denn der Schweizerpsalm, so die
Kommission, sei eben damals bereits zur offiziellen Nationalhymne erklärt worden. Der
Ständerat teilte hingegen Minders Position, dass die alleinige Entscheidungsgewalt des
Bundesrates über die Landeshymne kritisch zu betrachten sei und gab dem Vorstoss als
Erstrat mit 25 zu 18 Stimmen Folge. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2018
CHRISTIAN GSTEIGER

1) AB SR, 2018, S. 771  ff.; Bericht WBK-SR vom 21.6.18; NZZ, TA, 27.9.18
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